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RS OGH 1999/11/23 1Ob233/99t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1999

Norm

WRG §21a WRG §117

Rechtssatz

Wird von der Wasserrechtsbehörde die Leistung der begehrten Entschädigung aus in der Sache selbst begründeten

Erwägungen (hier: fehlende gesetzliche Regelung in § 21a WRG) abgelehnt, so ist das als negative Entscheidung über

die Entschädigungsfrage zu beurteilen, gegen die das Gericht nach § 117 WRG im Rahmen seiner sukzessiven

Kompetenz angerufen werden kann.
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